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Gesetz und Praxis In der Kırchenmusik. Praktische Erklärung derkirchenmusikalischen (jesetze on Dr. UOtto F
Regensburg 1914 (198 S 1 E

kwelder. Friedr. Pustet,
Der Verftfasser, der jetzt 1m Konservatorium „Mozarteum “ 88| Salzburgnusıkästhetische Vorlesungen hält, behandelt 1m 1.. Abschnitt die Tund-satze über das Verhältnis VON Gjesetz un Praxis in der Kirchenmüusik. Dereigenartigen Stellung der Gewohnheit, als der besten Erklärung des (je-

Sse{ZES, ist geziemend Beachtung geschenkt. DIie Beantwortung der Frragen:„Was enthebt on der Erfüllung kirchenmusikalischer Vorschriften DU un„Was hebt diese auf?«“ bringt inanche PeC brauchbäre Aufklärungen; auchder Besonnenheit un dem Verständnis des Chorleiters ist eın weIlites Feldoffen gelassen unter glücklichem Ausschluß weltfremden Theoretisierens.Alles erscheint zusammengefaßt 1mM Kapıtel „Wıe SInd (jeset7z und DPraxismıteinander in Einklang bringen ?“ und wird da auf einen immervollständigeren Ausgleich hingearbeitet. Der Abschnitt bringt iım An-chluß das Motu Proprio Pius’ die jetzt geltenden gesetzlichen Be-stimmungen, wobeil dem Wortlaut des päpstlichen Erlasses eın leichtfaßli-cher Kommentar beigefügt ist. Fın Register erhöht dıie Brauchbarkeit des.Büchlems. Das (janze arbeıtet darauf hin, durch klügen Fortschritt allmäh-liıch möglıchste UVebereinstimmung VOIN (jesetz und Praxis zu erzielen, ohne:allzu exireme Forderungen stellen. Das handliche Büchlein Ist derBand der Pustetschen Sammlung „Kırchenmusik“.
Seh Pletzer.

Kleine Glockenkunde. Praktisches Handbuch iür Kirchenvorstände unKirchenmusiker. Von arl alter R2 Pustet: Regensburg 1916 (200 S1.20
[DDas Bändchen gehört auch ur Sammlung „Kirchenmusik“ (Nr.LES enthält auftf CHNDCM Raume alles, Was besonders für die DPraxis von dergyesamten Glockenkunde WwIsSsen nötig 1st. Nach einer geschichtlichenEinleitung werden das Materı1al, die Ton-, Maß- und Gewichtsverhältnisse:der Glocken austührlich behandelt; dann ist dıe Herstellung der (jlockenanschaulich beschrieben; endlich üuber Glockeninschriften einiges mıtgeteilt.Man wırd dann noch CHNau unterrichtet Der die Vereinigung mehrererOcken einem Geläute, mnıt treiflichen Anweisungen für dıe Auswahl

und AÄnordnung der intervalle. Hervorragenden praktischen Wert haben dıeeingehenden (Gjrundsätze und Weisungen tür die Behandlung der Glockens wırd auch noch ber elektromagnetische Läutmaschinen urz Aufschluß
gegeben und 1n Formular einem Verirag für Glockenguß vorgelegt.Für 1eiere Studien ist oft hingewiesen auf das ogroße Werk des namlıchen
Interesses r als die
Verfassers: Glockenkunde, das jetzt umsomehr In den Vordergrund des
schmerzlich bemerkt wird gabg Von Glocken als Kriegsmaterial überall.

erften LE Seb Yletzer.

Traditionsbücher des 11 und Jahrhunderts, Liturgie und Ordené-—geschichte. Von Dr. Georg Schreiber. BöhlausY Weimar 1915
Warum die ıIn der »Zeıitschrift der Savignystiftung Tür Rechtsgeschichte,Kanonist. Abt 1915 414 —484 « erschienene Abhandlung rof

Georg Schreiber an dieser Stelle besonders 1st VOrbesprochen wird,allem In deren Bedeutung Tür dıe Geschichte der kluniazensischen EWE-
QUNZ un der Liturgie begründet. Die Abhandlung‘ gilt Fragen, dıe siıch

die Erforschung des kirchlichen Abgabenwesens knüpfen: „Kirchliches
Abgabenwesen anl tranzösischen Kigenkirchen us Anlaß on Ordalien.“ Sie
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weist zunächst auf die Pfade hın, die hier begehen sind  4 u sicheren
Frgebnissen gelangen. Die Frorschung muß VO  — den einzelnen Terr1-
torıen ausgehen. Nur kann Klarheit ıIn den csehr verschiedenen und OrTt-
ich geflärbten Sprachgebrauch kommen und NUr lassen sich die starken
Unterschiede zwischen der allgemeineren Gesetzgebung und dem Okalen
Sonderrechte scharf QSCHUS herausstellen. Man muß Schritt TIür Schritt VON
Territoriıum Z Jerritorium übergehen. Weiter zeigt der Aufsatz 5D  —.chenden Beispielen die wirtschaftsgeschichtliche, rechtsgeschichtliche, dog-mengeschichtliche und kirchengeschichtliche Bedeutung des kırchlichen
gabenwesens. Aus der Masse der Urkunden, die Urc die Hand des Ver-
Fassers gingen, irat ehr als eın HNECUECT Gedanke mit eindringlicher Leucht-
kraft VOTL Se1IN Auge

Im allgemeinen ist zunächst gl  J daß die () BTAa ONeHNTIOr-
schung schon ummn deswegen on Bedeutung ist, da jene Oblationen TUr
viele Kleriker, besonders FEigenkirchen, wichtiger als der Zehent.
Ja ohne S1e wäaren zahlreiche Kirchenämter und kirchliche Unternehmungenzusammengebrochen. hre Erforschung bietet sodann den besonderen ReIiz,daß die Personenwelt des kirchlichen (jemeinlebens ebhaft in den \LOE=-
dergrun rn  J anders als A vorwiegend sachlichen Zehnten.

Sehr beachtenswert 1st dann Iur die (jeschichte der Litureie der
Zusammenhang der Oblationen mit kultischen Handlungen. Fr wırd test-
gestellt durch en Satz »W 0O immer ıne Oblation entrichtet wurde, da
Walr In den meisten Fällen ıne Benediktion und umgekehrt«. nd WECNN
nıcht ine Benediktion, doch ıne esse mıit einer Abgaben bıldenden
Kraft (S 426) Hıier ist Aaus diesen Quellen noch sehr viel schöpfen.Schreiber spricht 1m Anschluß al das Buch des verdienten Franz
(die kırchlichen Benediktionen 1mMm Mittelalter. Bde., Freiburg Br Jdas sich hauptsächlich mi1t der Segnung VO  —; Sachen befaßt, den Wunsch
nach einem Werke über dıe SEINUNGEN VO Personen au  n Ebenso
lenkt die Aufmerksamkeit auft einen Gegenstand, den SE als Rechtsge-schichte der Meortologie bezeichnen möchte, da In den Quellen Oft dıe
Sprache aut die Feste und andere JTage als Fristen der kirchlichen Abga-ben kommt.

Fın genügend umfassender FEinblick in die Quellen der Oblationen-
forschung zeigt die auffällige Jatsache, daß dıie deutschen JIradıtionsnotizen
über die Oblationen wen1ig enthalten, dıe Tranzösischen sehr viel iıne Er-
klärung wird TIür später iın Aussicht gestellt. uch in Frankreich rzählt
aber erst das HE und Jahrhundert mit großer Gesprächigkeit VON (ja-
Den der Laien all die Eigenkirchen. Das hängt mit einer anderen, schon
bekannten, aber nNu  m} VO Schreiber In NCUCS Licht gerückten ErscheinungIn jene Jahrhunderte tällt eben dıe große Auflassung Ol igen-kirchen aUuUs Laienhand Klöster und klösterliche Anstalten Stift, Dom-
apıte Man darf dafür nicht bloß den Druck der spiritualistischen OLE-gorlanischen Bewegung als C(Girund angeben DIie Quellen WwIissen VOTr em
VOoN e{was anderem. Al jener Wırksamkeit der gregorlanischen römungtrat eine andere mächtige Erscheinung: Clunys Totenliıturgie un FürsorgeTür dıe otfen ZO2 die CGjemüter immer mächtiger Man sucht In wach-
sender Ausdehnung „dıe Seelenpflege nach dem ode einem Mönchtum
anzuverirauen, das mıit luny In der Liturgie und besonders in’der Toten-
lıturgie einen Höhepunkt erstiegen hatte, wıe iıh die La:ienwelt Nıe
erlebte“«“. Schreiber ergäanzt hier Tomeks verdienstvolle Forschungen über
das klunijazensische lıturgische Leben. Der Seelgerätgedanke WAar die mäch-
iugste Triebkraft be]l jener immer ehr anschwellenden Uebergabe VON
Eigenkirchen AaUs La1enbesitz die Klöster und verwandte Anstalten. Nach
germanischem Empfinden und Denken erfordert jede (jabe ihr Entgelt,soll anders die Sache rechtens und wirksam se1In. So auch die Einschrei-
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ung In den „Lıiber vitae“, das Martyrolog1ium, das Verbrüderungsbuch .
„Fecıit autem domnus 4S mille MLSSAS cantarı DIFO Scr1ipsimus eti1am

in martyrolog10 NOSTIrO“ he1ißt VON einem solchen Schenkgeber. Die
Aufnahme in die Gebetsverbrüderung wırd auch als „Deneftcıum“ bezeichnet

laufen dabe!1 lehnsrechtliche Vorstellungen m1t unter. Die orge tür die
eigene Seele, wıe für die der verstorbenen nen und Eltern hat sich die-
sen Auflassungsurkunden unauslöschlich eingeprägt, und InNan ırd abzu-
schätzen versuchen mussen, wıe viel der Seelgerätgedanke und Clunys JIoten-
lıturgie geholfen aben, das Eigenkirchenwesen niederzulegen. J} Kıne litur-
gische Quellenstelle ersten Ranges“ hebi Schreiber AaUS einer Urkunde der
Abhte!1 Vendöme OM März 079 hervor: Cotidie DTO utriusque tet m1ssa
unaga, Dau DEr NUSs pascetur (Zusammenhang VON klösterlicher Armenpflege
und klösterlichem Totengedächtnisse), DOSt evangelıum Dpsalmus uUuNnNus canta-
bıtur; NOMINGA JUOQUEC 1Dsorum IMN CANONE MILSSCAE ab hIis fratrıbus, qu1 hic
conversati fuerint, tam IM vıla post mortem SEMEF reciıtabunt.
Die Confraternitas, deren Wurzeln, wıe bekannt, schon In vorkluniazen-
sische eıt zurückgehen, hat „mMit uny an innerer Festigung und anzle-
hender Schönheit unendlich Wwonnen“, Schreiber mer hıebel a daß
das Statutum Odilonis DTFO defunctis nach seiner rechtsgeschichtlichen
und wirtschaftsgeschichtlichen Bedeutung och nırgendwo erkannt worden
ist, und erinnert zugleich daran, daß die interessante Benennungsart des
„Frestum Inortuorum “ oder, Wwı1ıe 1a DE 1m Jahrhundert sagte, des
„Festum anımarum “ noch untersuchen bleibt.

[DDie glänzende Entwicklung der Totenliturgie schränkte sich aber
aicht auf Cluny nd dıe VO  — ihm abhängigen Klöster un Zellen ein, SO1-
dern hatten Aall ihr Anteıl „alle jene oroßen französischen Mutterkloster-
verbände, dıie Ww1ıe Saınt-Victor-de-Marseille, BecC, Marmoutiers, Vendöme
und andere der ıftung des Wılhelm VO  — Aquitanien 910) 1m Reformeifer
und deshalb VOT allem In der Pflege der Liturgie es gleichtaten. Es War
demnach eine gEWISSE innere Wahlverwandtschaft, dıe das Lai:entum un
das 7Z7önobium VON damals bel den ‘ Vergabungen VO  —_ Kirchen ain Haupt-
altar der Abte!l zusammenführten: Freilich haben die später einsetzenden
Synodaldekrete und dıe publizistischen FErörterungen der Gregorianer diesen
Prozeß der Abstoßung VON Kirchengut beschleunigt. Aber dıe nämlıchen
gregorilanischen Drohungen haben den Laien gleichwohl das Bewußtsein
nıcht rauben können, diese Auflassung verlange ıne Gegenleistung. Cjabe
schielt nach Entgelt. Miıt diesem kernigen Satze hat dıe dda den (jedan-
en der Entgeltlichkeıit umschrieben, der einen Grundzug des germanischen
Wesens bedeutete und der zugleich das Stiftungswesen un den G’üterver-
kehr der abendländischen Welt 1ef beeinflußte, nicht minder aber ıne
sich immer verzweigende FEntwicklung der Liturgie, insbesondere der Toten-
lıturgie begünstigte. enn der Mönch lohnte dıie Auflassung der laikalen
FEigenkirche mıiıt zahlreichen un SOT9SAaH abgestuften Besonderheiten des
Totengedächtniswesens 443) FS ist €] allerdings prüfen, ob Cdie
gewaltige Steigerung der lıturgischen Aufgabe dıe Kräfte der Öönche nicht
schließlich überstieg und das gesunde Ebenmaß In der Verteilung der klÖö-
sterlıchen Tätigkeıt aufhob.

Noch andere Gegenstände der Forschung legt Schreiber ın
seinen Tradıtionsurkunden en SO kommt auch die rage nach der
ellung des Mönchtums Z U Seelsorge ZUTr Sprache. FS erg1bt sich
dabei, daß die Reform VON Cluny elıner Beteilı un ihrer Mönche seel-
sorglicher WiIirksamkeit außerhalb des Klosters roff ablehnend gegenüber-
stand, ebenso WwIe die Reform on Gorze, dieser Standpunkt einmal In
Tolgender Weise begründet wıird IIIPSIS monachis inconveniens Vvisum est DET
clamos la1corum iIre et visıtatiıonem et confessiones CRTOTUM accıpere et
cetera satıs ordin! monastıco competentlia xercere“ ESs ist der Stand-
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punkt des alteren, auch des alten benediktinischen Mönchtums, der ın
ausgedehntes Ergehen. nach au ßen miıt seinen - Aufgaben unvereinbar iIand
eın Ideal VOoN der Nachfolge Christi War Tast ausschließlich ach innen
gerichtet. Eıne späatere eit führte on anderen Gesichtspunkten Uus das
1ld des wandernden, das Evangelium verkündenden Heılandes in den
Vordergrund, zugleich mit eliner dem (Grundsatze nach nNeuen Orien-
tierung des vivere SInNe proprIi0, dessen kırchenrechtliche Grundlage schon
das päpstliche Eıgenkloster gelegt, dessen Entwicklung 1m Bereiche der
monastischen Gedankenwelt des Mittelalters In gerader Linıe mnıt den Idea-
len Irühecisterziensischer Art Jag ıst 1 Jahrhundert gingen Iranzö-
sische Benediktiner ZHT. Beteiligung der Seelsorge über, aber 1Ur hie
und da und langsam zögernd. „Diese Benediktiner des 1 Jahrhundertsnhaben dem Seelsorgegedanken der Mendikanten mächtig Vorschub geleistet.“Die Cisterzienser wıieder ehnten ıne Pastoration des Volkes grundsätzlich
ab; doch vollzog sich bereIits 1m Jahrhundert die Wendung, auft dem
Wege zunächst über dıe Seelsorge IUr die Servientes, dann der Bedienungder inkorporierten Kırchen und der Notwendigkeit, ın den olonıisations-
gebieten mi1issionileren.

Zuletzt oreift Schreiber ı1ne einzelne Abgabe der ogroßen Zahl
heraus, ihr wieder NeCUE Beobachtungen vorzulegen. Fr wählt azıul
die Oblatıo campıonum pugılum bellorum 1udicı1orum), dıe piergabebeim al uch bei ihm bewährt der tıefeingewurzelte germanischeEntgeltungsgedanke selne unwıderstehliche Tra Der Ante!1l der Kırche

Ordal War bedeutend hre Diener begleiteten diese Judıici1a nıt ihren
Segnungen. Der Priester erteilte den beim Goltesurteile gebrauchten Lie-
menten, 21S0 Wasser und Freuer, Eisen und Pflugschar und Kessel (1ud1-
1um aQqUuUaC tervent1s), OT und ase (1 Offae), Schild und Kampifstock
(1 DUSNAC, duelli), besondere Benediktionen. Daneben reten die ExOfFz1IS-
INeN und Ad]urationen der Beschuldigten. Endlich gewährte die Kırche die
Feler eiıner Messe, hle nd da hach einem besonderen Frormular, ohne
welche selten eın Cjottesurteil abgehalten worden sein dürfte. [)ie (Ordale WUÜUT-
den soweılt tunlich 1m CGotteshause abgehalten, und schließlich g’ab der
Priester se1in Urteil ber Schuld oder Unschuld der Probanden ab ber
erst das Enigelt der Ordalabgabe ließ die Tätigkeıt des Priesters beim (Jrs
dal als voll wirksame Leistung nach dem genannien Entgeltlichkeitsbegriftfe
erscheıinen. Im einzelnen zeigt Schreiber dann 1Im Anschluß all eine IJrkunde
AaUus der Diözese Langres, Wwıe dıe Oblationenforschung Del diesem Gegen-
stande eın Licht wirtt aut das gesamte Gerichtswesen dieser 1Özese SOWI1e
auf das liturgische Leben, das dort pulsierte und überhaupt auft das C
Samnte kirchliche Volkstum, das sıch dort entwickelte. In dieser Kleinwelt
1eSs zeigt dıe gleiche Urkunde vom re 1185 hielt INall der Keinti-
QSUNg durch Zweilkamp{f noch zäh jest, obgleich angesehene kirchliche Kreise
diesen längst verpönten. Fs wurde den zentralen Instanzen, also dem Papst-
tum und dem kanonischen Rechte durch verwickelte Umstände schr müh=-
Saın gemacht, dıe Änschauungen VON der purgatio canonıca in die Peripherie
des kirchlichen Lebens überzuleiten. Die das Eigenkirchenrecht tragenden
Kräfte stutzten auch das Ordalwesen. Der Episkopat konservierte vielfach,
308 e1l cChon, e1l 1in der egel dem del angehörte, altere und
deutschrechtlich bestimmte Rechtsgewohnheiten, als die Kurie des Jahr-
hunderts in Sachen der Ordalien ine bahnbrechende Inıtiative entwickelte

Im | aufe der reichhaltigen Mitteilungen Schreibers wächst uUunNs auch
Klarheıt in der Fra Warum entistan Citeaux? In Molesmes

stieß alteres ejgenkirchenrechtliches Denken mit einem NCUCNM, dem Eigen-kirchenrechte und seinen vielen Begleiterscheinungen schart abgewandten(jeist ZUsamMmme Von hier kamen Robert VON Molesmes nıt seinen
Gefährter_l ; auch Bruno, der Stifter der Karthause, hatte dort bei Robert
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YEeWEl It. Die Zurückgebliebenen hielten in Molesmes A} Standpunkte des
Eigenkirchenwesens fest, wıe das damalige benediktinische Mönchtum über-
aup Auch die ın anderer Hinsicht hochragende spirıtualistische Rıch-
tung der französischen Mönchsreformen des PE und Jahrhunderts konnte
sich über diese Schranken eıner Qanzen rechtlichen und wirtschaftlichen
Welt, dıe einst ın gewissen (irenzen auch dıe Billigung der Kırche erhalten
atte, noch nıiıcht erheben. Das Cileiche zeigt sich 1Im Kleineren auch dem
(Irdal gegenüber. SO wıird 1 Einzelnen und anzen noch viel geschehen
mussen, um die Wirkungsweise der großen monastischen Körperschaiten
und Erscheinungen des Mittelalters allseıtig richtig einzustellen.

Wır dürfen ohl in dieser Hınsicht gerade Von den Forschungen
Schreibers noch vieles erwarten. Öögen dıe reichen Anregungen des ersten
Kenners mittelalterlichen Oblationenwesens, der sich hıer wıe schon auf
anderen Gebieten als verdienstvoller Bahnbrecher erwiesen, el möglichst
vielen Mitarbeitern fruchtbaren Boden iinden.

Josef in Westfalen. M othenhäusler.

osetT ardına Hergenröthers Handbuch der allgemeinen irchen-geschic te. Neu bearbeitet VON I ohann Peter Kırsch, päpstl Haus-
prälat, Protfessor an der Universität Freiburg in der SchweIiz. ünfte, VOCI-
esserte Auflage [{1 an Der Vertall der kırchlichen a -
stellung, dıe abendländische Glaubensspaltung und dıe innere,
kirchliche Keform Die Konfessionen ın Europa das Jahr 600
Herder, Freiburg Br., 015 (3E 80 I88| und 863 Seiten. Mit einer arte

Mıtten In den Kriegswirren, In der zweıten Hälftfte des Jahres 915
konnte der and der Neubearbeıitung der Hergenrötherschen Kirchen-
geschichte erscheinen über die beiden ersten Bände vgl „  udiıen“ 1914,

180 I3} Entsprechend der Herausgeber gewählten Eınteilung wird
In diesem an das dritte Zeıtalter, das die eıt OM Anfange des
ıs ur Miıtte des 1 Jahrhunderts umfaßt, behandelt. Das erste Buch
( 1 —360 bespricht den Niedergang der kirchlich-politischen d{ der
Päpste In Avignon, die Streitig keiten m ıt Ludwig dem Bayern, das große
abendländiıische chisma, die Irrlehren VO  — Wiclif und Hus, dıe Konzilien
ON KOonstanz und Basel-Ferrara-Florenz und den Aufschwung der SORC-
nannten Renaissance und knüpit hieran dıie Darstellung der gesam inneren
und außeren Geschichte der Kirche VON [)as zweıte Buch
(S 361 — 825) schildert dıe Entstehung und Ausbreitung des Protestantis-
IN US ın den verschiedenen Ländern Europas, den Kampf der Kirche gegen
dıe NEUE trrlehre un dıe innerkirchliche Reform, die theologische Wiıssen-
schaft und das Autblühen der Missionen iın den außereuropäischen Weit-
teilen Wiıe den Wwel ersten Bänden ist auch dem vorliegenden Bande 1n
ausführliches Namen- und Sachregister Ol (35 Seiten ZU je rel Spalten)
beigegeben. ' Wiıe dıe Wwel ersten an enthält auch dieser drıtte anı
wichtige eiträge Ur Ordensseschichte: insbesondere 80835

307— 315, 595 —611, 0422653 USW. DDie 1n diesem Zeitraum besonders
aufblühende Missionstätigkeit gehört Qallz In die Gjeschichte des katholischenn
Ordenslebens, denn ausschließlich Ordenspriester, insbesondere Franziskaner,
Dominikaner, Karmeliter, Augustiner ınd Jesuiten waren CS, die SICH da-
mals dem Missionswerke widmeten. ist nicht notwendige, noch insbe-
sondere Finzelheiten hervorzuheben. Möge bald der Band in der Neıu-
bearbeitung erscheinen onnen und dieses wertvolle „Handbuch“ noch
mehr Leser tinden! 595, unten, statt Rocco da Casale, 1es:!
Rocco da Cesinale vgl übrigens O1 oben) DiIie „CGieschichte der
Kapuzinermissionen“ (Storia delle missioni del Cappuccini) dieses Verfassers
umfaßt Bände und erschien Oil 044, oben, STa
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